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II

Medien-Po itik Aktuell

Das neue Televisoren-Gesetz

Das neue Gesetz (TV-Novelle 90) ist am 30. Dezember 1989 vom Nationalrat mit 450

zu 37 und am 31. Dezember 1989 auch vom Ständerat mit 110 zu 23 Stimmen gutge-
heissen worden. Es tritt somit als Paragraph 217b/Alinea A-K der Bundesverfassung
am 1. Januar 1990 in Kraft und Wirksamkeit:

• Zur Erfassung und Kontrolle der Fernseh-Zuschauer/innen stehen ab sofort 820 im
Studio Leugelbach in Zürich stationierte Televisoren im Einsatz.

• Die Hauskontrollen erfolgen offen und ehrlich in klarer Transparenz in der Art, dass

jeder TV-Zuschauer und jede Zuschauerin jeweils beim Aufleuchten des
entsprechenden Sendesignets (SRG, ART), ZDF, ORF, Sat 1, Super, RTL etc.) sofort weiss,
dass jetzt die Televisoren seinen privaten TV-Raum überblicken und kontrollieren
und sich entsprechende Notizen machen.

• In einem - im Sinne der bevorstehenden EG-Einheit - grenzüberschreitenden
Ausgleichsdienst bedienen und überwachen unsere schweizerischen Televisoren nicht nur
das Fernsehen DRS (inkl. TV Romand, Tessiner Sender und die rätoromanischen

Programme aus Graubünden), sondern auch sämtliche ausländischen Sendeanstalten.

• In seiner Neujahrsansprache hat der zuständige Vorsteher des neuen Eidgenössischen
Amtes für Televisionskontrolle, Bundesrat Fred B. Gabathuler, ausdrücklich
erwähnt, dass Fernseh-Abonnenten, die den Televisoren falsche oder unvollständige
Angaben zur Person respektive zu ihren Fernsehgewohnheiten machen, oder die sich

in ihrer Wohnung vor dem Fernseher unschicklich verhalten, mit Bussen bis zu 2000
Franken, beziehungsweise mit Haft bis zu dreissig Tagen, verschärft durch Fernsehentzug,

bestraft werden können. (Art. 22d des Polizeistrafgesetzes)
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